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Fixerraum: Ausser Spesen nichts gewesen! 

 

Der Stadtrat nimmt zum Postulat wie folgt Stellung: 

 

Da der Fixerraum im ehemaligen Restaurant Geissmättli zum Zeitpunkt der Behandlung 

dieses Postulats durch den Grossen Stadtrat bereits geschlossen sein wird bzw. ist, ist seine 

Entgegennahme oder Ablehnung gegenstandslos. Der Stadtrat geht deshalb nur kurz auf die 

Fakten ein. 

 

Das Postulat verlangte eine „sofortige Schliessung“ des Fixerraums Geissmättli, da er nur 

unzureichende Besucherfrequenzen aufwies. Der Stadtrat teilt die Einschätzung der Postulan-

ten, dass die Benutzungsfrequenzen des Fixerraums eine Fortführung des Projekts nicht 

rechtfertigten. Bei der Festlegung des Zeitpunkts der Schliessung waren fachliche Überlegun-

gen ausschlaggebend, welche in der kantonalen Drogenkonferenz auf Behördenebene 

erörtert wurden. Die Drogenkonferenz als Initiantin des Pilotprojekts Fixerraum hat dann 

auch konsensual, also auch mit Zustimmung der städtischen Vertretung, den Abbruch des 

Projekts auf Ende August 2008 empfohlen. 

 

Zwischenzeitlich konnte eine Alternativlösung ins Auge gefasst werden. Bekanntlich schlägt 

die Drogenkonferenz aufgrund des Zwischenberichts der Arbeitsgruppe unter der externen 

Begleitung von Dr. Markus Spinatsch, Bern, vor, die verbleibende Pilotphase dazu zu nutzen, 

in den Räumlichkeiten der GasseChuchi ein Provisorium für eine Kontakt- und Anlaufstelle 

einzurichten. Der Stadtrat verweist für die weiteren Ausführungen auf den entsprechenden 

Bericht an das Parlament 

 

Der Stadtrat lehnt das Postulat ab.  
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Wurde anlässlich der 
50. Ratssitzung vom 

25. September 2008 abge-

lehnt. 

Stadt Luzern 
Sekretariat Grosser Stadtrat 
Hirschengraben 17 
6002 Luzern 
Telefon: 041 208 82 13 
Fax: 041 208 88 77 
E-Mail: SK.GRSTR@StadtLuzern.ch 
www.StadtLuzern.ch 

 

Stellungnahme 
zum 

Postulat 
Nr. 395  2004/2009 
von Werner Schmid und Jörg Krähenbühl  

namens der SVP-Fraktion 

vom 23. April 2008  

(StB 683 vom 9. Juli 2008) 

Stadt 
Luzern 
Stadtra t 





 

Seite 2 

 


